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1.1  Einleitung

Liebe Leserin, lieber Leser

Der Ordner «Siedlungsentwässerung» wurde kürzlich zwanzig Jahre alt. Das
Hilfsmittel der Abteilung für Umwelt für den Vollzug des Gewässerschutzes im
Bereich Siedlungsentwässerung im Kanton Aargau hat sich in den letzten zwan-
zig Jahren laufend gewandelt. Mittels ein bis zwei Nachlieferungen jährlich wurde
die Aktualität des Werkes über die zwei Jahrzehnte aufrecht erhalten. Der Ordner
«Siedlungsentwässerung» ist eine Sammlung mit wechselndem Inhalt. Dazu ge-
hören:

¶ Kantonsspezifische Weisungen;
¶ Ergänzungen und Abweichungen zu schweizerischen Normen;
¶ Erfahrungen im Vollzug des Gewässerschutzes der letzten Jahrzehnte;
¶ Sammlung von kantonalen Merkblättern, Hinweisen und Hilfsmitteln;
¶ neu entwickelte Grundlagen.

Der Ordner richtet sich an Gemeindebehörden, Bauverwaltungen, Ingenieure
und Architekten. Bis heute wurden gegen eintausend Exemplare abgegeben
oder verkauft.

Trotz neuem Kleid ist das ehemalige Titelblatt zur Wiedererkennung auf dem
Umschlag geblieben. Es wurde im Rahmen des Plakat-Förderungspreises der
Allgemeinen Plakatgesellschaft 1987 durch Irene Vögeli, Kölliken, kreiert. Sie ge-
wann damit eine Auszeichnung. Der Ordner selbst geht auf eine Idee aus den
80er-Jahren unseres Mitarbeiters Kurt Suter zurück. Wegen den vielen Ergän-
zungen im Laufe der Zeit wurde eine «Totalrevision» unumgänglich. An den ver-
schiedenen Kapiteln haben zahlreiche Fachleute in und ausserhalb der Verwal-
tung mitgearbeitet. Ihnen gebührt mein herzlicher Dank. Die Nummerierungen
der Kapitel wurden möglichst beibehalten, weil in vielen bestehenden Dokumen-
ten auf sie verwiesen wird. Es ist ein handliches Nachschlagewerk für alle Fach-
leute entstanden, die sich im Bereich der Siedlungsentwässerung engagieren.
Ich zweifle nicht daran, dass es in der Praxis für den Gewässerschutz weiterhin
gute Dienste leisten wird.

Wir werden auch weiterhin dafür sorgen, dass der Ordner «Siedlungsentwässe-
rung» ein aktuelles und wertvolles Hilfsmittel bleibt.

Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Abteilung für Umwelt

Dr. Philippe Baltzer
Abteilungsleiter
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1.2  Administratives

Der Ordner «Siedlungsentwässerung» wird vom Departement Bau, Verkehr und
Umwelt, Abteilung für Umwelt, herausgegeben und digital nachgeführt.

Der Ordner «Siedlungsentwässerung» ist im Internet zu finden unter
www.ag.ch/siedlungsentwaesserung
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1.3  Organigramm
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1.4  Gesetze, Richtlinien und Wegleitungen
(Auswahl)

1.4.1  Bund
¶ Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz) [USG] vom 7.

Oktober 1983; SR 814.01;
¶ Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten be-

sonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen (Chemika-
lien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV) vom 18. Mai 2005;
SR 814.81;

¶ Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) vom 22. Juni 2005;
SR 814.610;

¶ Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) vom 1. Juli 1998;
SR 814.12;

¶ Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz,
GSchG) vom 24. Januar 1991; SR 814.20;

¶ Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998; SR 814.201;
¶ Bundesgesetz über den Wasserbau vom 21. Juni 1991; SR 721.100;
¶ Bundesgesetz über die Fischerei (BGF) vom 21. Juni 1991; SR 923.0;
¶ Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsge-

setz, ArG) vom 13. März 1964; SR 822.11;
¶ Verordnungen 3 und 4 zum Arbeitsgesetz (ArGV 3 und ArGV 4) vom 18.

August 1993; SR 822.113 / SR 822.114;
¶ Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) vom 20. März 1981;

SR 832.20;
¶ Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV)

vom 19. Dezember 1983; SR 832.30.
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1.4.2  Kanton
¶ Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von Umwelt

und Gewässer (EG Umweltrecht, EG UWR) vom 4. September 2007;
SAR 781.200;

¶ Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den
Schutz von Umwelt und Gewässer (V EG UWR) vom 14. Mai 2008;
SAR 781.211;

¶ Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG) vom 19.
Januar 1993; SAR 713.100;

¶ Wassernutzungsgesetz (WnG) vom 11. März 2008; SAR 764.100;
¶ Wassernutzungsverordnung (WnV) vom 23. April 2008; SAR 764.111;
¶ Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) vom 19. Dezem-

ber 1978; SAR 171.100;
¶ Dekret über den Finanzhaushalt der Gemeinden und der Gemeindever-

bände (Finanzdekret) vom 17. März 1981; SAR 617.110;
¶ Dekret über den Natur- und Landschaftsschutz vom 26. Februar 1985; SAR

785.110;
¶ Submissionsdekret (SubmD) vom 26. November 1996; SAR 150.910;
¶ Verordnung über den Schutz der einheimischen Pflanzen- und Tierwelt und

ihrer Lebensräume (Naturschutzverordnung) vom 17. September 1990;
SAR 785.131;

¶ Wassernutzungsabgabendekret (WnD) vom 18. März 2008; SAR 764.110.

1.4.3  Gemeinde
¶ Bauordnung;
¶ Abwasserreglement;
¶ Reglement über die Finanzierung der Erschliessungsanlagen.
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1.4.4  Empfehlungen, Wegleitungen, Merkblätter,
Dokumentationen

¶ Empfehlung zur Bestimmung des Spitzenabflussbeiwertes für die Berech-
nung von generellen Kanalisationsprojekten, August 1985;

¶ Bodenschutz beim Bauen, Leitfaden Umwelt Nr. 10/2001;
¶ Wegleitung für die Verwertung von ausgehobenem Boden (Wegleitung Bo-

denaushub), Dezember 2001;
¶ Richtlinie Entwässerung von Eisenbahnanlagen, August 2018;
¶ Regenwasser richtig nutzen, 2003;
¶ Wegleitung Grundwasserschutz, 2004;
¶ Wegleitung zur Umsetzung des Gewässerschutzes bei Untertagbauten,

1998;
¶ Schriftenreihe Umweltschutz:

23 Fremdwasser, Mai 1984;
50 Bau durchlässiger und bewachsener Plätze, Juni 1986;
216 Begrünte Dächer, März 1995;

¶ Wirbelfallschächte in der Kanalisationstechnik, Mai 1989;
¶ Mitteilungen zum Gewässerschutz:

41 Stand der Technik im Gewässerschutz. Erläuterungen zum Begriff
Stand der Technik in der Gewässerschutzverordnung (GSchV),
2001;

¶ Elimination von organischen Spurenstoffen bei Abwasseranlagen, Finan-
zierung von Massnahmen, 2016;

¶ weitere Publikationen unter www.bafu.admin.ch/publikationen.

¶ Weisungen für elektrische Installationen in Abwasserreinigungsanlagen
(We ARA).

¶ Steuerung von Regenbecken
Anleitung für die Überwachung und Steuerung von Regenbecken und Ab-
wasserpumpwerken, September 1996;

¶ Anleitung für Inbetriebnahme und Betriebsvorschriften von Pumpwerken
und Regenbecken, September 1997;

¶ Genereller Entwässerungsplan (GEP), Muster-Pflichtenheft GEP - 2. Ge-
neration, November 2021;

¶ Beurteilung der Retention bei Einleitungen von nicht verschmutztem Re-
genwasser in kleine Gewässer, Berechnungsbeispiele und Diagramme,
Februar 2021;

¶ Löschwasser-Rückhaltung, Leitfaden für die Praxis, Oktober 2015;
¶ Konzept Abwasserreinigung für den Kanton Aargau, Juni 2014;
¶ Abwasserwärmenutzung im Kanton Aargau, Dezember 2015;
¶ Elimination von Mikroverunreinigungen auf Abwasserreinigungsanlagen im

Kanton Aargau, August 2019
¶ weitere Publikationen unter www.ag.ch/merkblaetter-afu.

¶ Strassenabwasserbehandlung an Nationalstrassen, Ausgabe 2013.

Bundesamt für Umwelt BAFU

Eidgenössisches

Starkstrominspektorat

Abteilung für Umwelt

Bundesamt für Strassen
ASTRA
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¶ Norm SIA 190: Kanalisationen, 2017;
¶ Norm SIA 190.203: Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und

-kanälen, SN EN 1610, 2015;
¶ Norm SIA 195: Rohrvortrieb, 1999;
¶ Norm SIA 405: Geoinformationen zu Ver- und Entsorgungsleitungen, 2012;
¶ Norm SIA 431: Entwässerung von Baustellen, 2022;
¶ SIA 4014: Entwässerung von Baustellen – Wegleitung zur Norm SIA 431,

2022;
¶ weitere Publikationen unter www.sia.ch.

¶ Schweizer Norm SN 592 000: Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung,
Planung und Ausführung 2012;

¶ Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, Richtlinie, 2019 / 2022
¶ Daten der Siedlungsentwässerung, Wegleitung, 2020;
¶ Erhaltung von Kanalisationen – Ordner mit Richtlinien 1 bis 5, 2007 / 2009

/ 2014 / 2019;
¶ Qualität in der Kanalsanierung (QUIK), Richtlinie, 2022;
¶ Dichtheitsprüfungen an Abwasseranlagen, 2002;
¶ Kabel in der Kanalisation, 2003;
¶ Genereller Entwässerungsplan (GEP) – Richtlinie für die Bearbeitung und

Honorierung, 1989;
¶ Genereller Entwässerungsplan (GEP) – Musterbuch, 1992 - 2001;
¶ Der Regionale Entwässerungsplan (REP), Empfehlungen für die Bearbei-

tung des REP im Rahmen einer ganzheitlichen Gewässerplanung, 2002;
¶ Zustandsbericht Gewässer – Teil Gewässerschutz, Empfehlung für die Be-

arbeitung des Generellen Entwässerungsplan, 2000;
¶ Abwasser im ländlichen Raum, Leitfaden für Planung, Evaluation, Betrieb

und Unterhalt von Abwassersystemen bei Einzelliegenschaften und Klein-
siedlungen, 2017;

¶ Messtechnik in der Siedlungsentwässerung, Fachdokumentation für die
Planung, die Einrichtung und den Betrieb von Messstellen in Kanalisatio-
nen und Kläranlagen, 1999 - 2018;

¶ Funktionssicherheit von ARA – Bewährte Praxis, Leitfaden, 2022
¶ Industrie und Gewerbe – Stand der Technik, Merkblatt, Mai 2022
¶ weitere Publikationen unter www.vsa.ch/Publikationen.

¶ Strassen und Entwässerungssysteme, Schutzmassnahmen für Amphibien,
Norm 40 299a Anhang, 2019;

¶ Strassenentwässerung, Behandlungsanlagen, Norm 40 361, 2019
¶ Erdbau Boden, Bodenschutz und Bauen, Norm 40 581, 2019
¶ weitere Publikationen unter www.vss.ch.

¶ Versickerung und Retention von Niederschlagswasser im Liegenschaftsbe-
reich, Empfehlung, 2019/1.

¶ Guter Umgang mit Regenwasser, Beispielsammlung, Januar 2022

Verband Schweizer

Abwasser- und Gewässer-

schutzfachleute (VSA)

Schweizerischer Verband der
Strassen- und Verkehrsfach-
leute (VSS)

Koordinationskonferenz der
Bau- und Liegenschaftsor-
gane der öffentlichen Bau-
herren (KBOB)

Schweizerischer Verband
Kommunale Infrastruktur
(SVKI)

Schweizerischer Ingenieur-

und Architektenverein (SIA)
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1.5  Abkürzungen

1.5.1  Technische Abkürzungen
GEP Genereller Entwässerungsplan (für eine Gemeinde)

VGEP Verbands-GEP (für ein Einzugsgebiet der ARA)

REP Regionaler Entwässerungsplan (für ein Gewässereinzugsgebiet)

ARA Abwasserreinigungsanlage (zentrale Kläranlage)

MV Mikroverunreinigungen

KLARA Kleinkläranlage

RWB Regenwasserbehandlung

RB Regenbecken

RÜ Regenüberlauf, entspricht Hochwasserentlastung (veralteter Begriff)
(Spitzenentlastung ohne eigentliche Regenwasserbehandlung)

HE  Hochwasserentlastung (veralteter Begriff), entspricht Regenüberlauf
(Spitzenentlastung ohne eigentliche Regenwasserbehandlung)

TB Trennbauwerk im Kanalnetz

RÜB Regenüberlaufbecken im Misch- oder Teil-Trennsystem

RRB Regenrückhaltebecken

RRK Regenrückhaltekanal

RKB Regenklärbecken im Trennsystem

FB Fangbecken, Überlauf vor dem Becken

FK Fangkanal, Überlauf vor dem Kanal

DB Durchlaufbecken im Misch- oder Teil-Trennsystem, Überlauf zum
Gewässer am Beckenende

VB Verbundbecken im Misch- oder Teil-Trennsystem, Überlauf zum
Gewässer am Ende des Klärteils

SK Stauraumkanal, entspricht Speicherkanal, Überlauf zum Gewässer
oder Regenbecken am unteren Ende, vor der Drosselung
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PW Pumpwerk

HS Hauptschluss

NS Nebenschluss

LW Leaping Weir

SW Streichwehr

KS Kontrollschacht (mit Einstiegleiter)

SS Schlammsammler (mit Tauchbogen)

F Einzugsgebietsfläche [in ha]

Fred Befestigte Einzugsgebietsfläche [in har]

ha Hektare [10'000 m2]

Y Abflussbeiwert [-]

QTW Trockenwetterabfluss [in l/s]

QRW Regenwetterabfluss [in l/s]

Qan Abfluss Richtung ARA beim Anspringen der HE [in l/s]

Qab Abfluss Richtung ARA bei Regenwasserbehandlungsanlagen
[in l/s]

Qent. Abfluss in Vorfluter Entlastungsmenge [in l/s]

l/s Abflussmenge in Liter pro Sekunde

1+m Mischungsverhältnis (Anteil Schmutzwasser und Regenwasser)

I Nutzinhalt eines Beckens oder Kanals [in m3]

VPS Volumen Pumpensumpf [in m3]

T Regendauer [in Minuten]

tFK Fliesszeit im Kanalnetz ohne Anlaufzeit [in Minuten]

r Regenintensität in [l/s ha]

ran Regenintensität beim Anspringen der HE [in l/s ha]
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1.5.2  Abkürzungen für Gesetze
USG Bundesgesetz über den Umweltschutz

ChemRRV Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit be-
stimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und
Gegenständen (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung)

VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen

VBBo Verordnung über Belastungen des Bodens

GSchG Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutz-
gesetz)

GSchV Gewässerschutzverordnung

ArG Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel

ArGV 3 Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (Gesundheitsvorsorge)

ArGV 4 Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz (Bau und Einrichtung von Be-
trieben mit Plangenehmigungspflicht)

VUV Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrank-
heiten

UVG Bundesgesetz über die Unfallversicherung

SR Systematische Sammlung des Bundesrechts

EG UWR Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Schutz
von Umwelt und Gewässer

V EG UWR Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung
über den Schutz von Umwelt und Gewässer

BauG Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz)

Bund

Kanton
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WnG Wassernutzungsgesetz

WnV Wassernutzungsverordnung

WnD Wassernutzungsdekret

AGF Gesetz über die Ausübung der Fischerei

SAR Systematische Sammlung des Aargauischen Rechts

1.5.3  Diverse Abkürzungen
BVU Departement Bau, Verkehr und Umwelt

AfU Abteilung für Umwelt

AS Sektion Abwasserreinigung und Siedlungsentwässerung

AWA Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Aargau

BAFU Bundesamt für Umwelt, vormals BUWAL

BUWAL Ehemals Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft,
neu BAFU

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein

SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

SVS Schweiz. Verein für Schweisstechnik

EKAS Eidg. Koordinationskommission für Arbeitssicherheit

SVDB Schweiz. Verein für die Überwachung von Druckbehältern

TISG Technisches Inspektorat für die Sicherheit von Gasinstallationen

VSA Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute

VSS Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute

BO Bauordnung

MAR Muster-Abwasserreglement
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2.1  Allgemeines 

2.1.1  Die vier Ebenen der Entwässerungsplanung 
Die Entwässerungsplanung findet auf verschiedenen Ebenen statt. Ausser 
dem kommunalen Generellen Entwässerungsplan gibt es zwei weitere, überge-
ordnete Planungsinstrumente sowie eine untergeordnete Planungsebene. Alle 
vier Planungen basieren auf einer möglichst ganzheitlichen Betrachtungsweise. 
 
Der Begriff des REP ist im Artikel 4 der eidgenössischen Gewässerschutzverord-
nung verankert. Er umfasst ein ganzes Gewässereinzugsgebiet und kann des-
halb kantonsübergreifend sein. Er wird im Kanton Aargau nur erstellt, wenn ein 
Nutzen nachgewiesen werden kann. Der Auftraggeber ist der Kanton. Der REP 
ist kein GEP; er ist nicht nur geographisch, sondern auch thematisch umfassen-
der. Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) hat 
2002 eine Empfehlung für die Bearbeitung des REP im Rahmen einer ganzheit-
lichen Gewässerplanung herausgegeben. Die Grafik wurde dieser Empfehlung 
entnommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der VGEP ist eine Entwässerungsplanung für das Einzugsgebiet einer Abwas-
serreinigungsanlage. Die Bearbeitung und der Inhalt richten sich grundsätzlich 
nach dem Generellen Entwässerungsplan (GEP), jedoch mit anderen Schwer-
punkten. Das Ziel ist es auch, die kommunalen Anlagen und die Abwasserreini-
gungsanlage aufeinander abzustimmen. Meistens kann ein grosser Teil der Da-
ten aus den kommunalen GEP (GEP 1. Generation) zusammengetragen werden. 
Der VGEP ist überkommunal und kann auch kantonsübergreifend sein. Der Auf-
traggeber ist der Abwasserverband. Mit der Überarbeitung der GEP (GEP 2. Ge-
neration) sollen gleichzeitig auch die VGEP 2. Generation ausgearbeitet werden 
(Koordination, Synergienutzung, Kosteneinsparung etc.). 
 
Die Entwässerungsplanung Gewerbe- und Industrieareale (EPA) wird im Kapitel 
6.6 behandelt. 
 

Der Regionale  

Entwässerungsplan (REP) 

 

Der Verbands-GEP (VGEP) 

Der Entwässerungsplan 
Areal (EPA) 

http://www.vsa.ch/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/shop/d_evacution_des_eaux_01.jpg&width=400m&height=400&bodyTag=%3cBODY%3e&wrap=%3cA%20href%3D%22javascript:close();%22%3e%20|%20%3c/A%3e&md5=5c4729443536c5063f2a707abcb04709


http://www.vsa.ch/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/shop/entwaesserungsplan_01.jpg&width=400m&height=400&bodyTag=%3cBODY%3e&wrap=%3cA%20href%3D%22javascript:close();%22%3e%20|%20%3c/A%3e&md5=832c99ad53f1085350d0172073113556




http://www.ag.ch/siedlungsentwaesserung
http://www.ag.ch/erfolgskontrollen-se
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Folgende Daten können auch für die Bearbeitung von Generellen Entwässe-
rungsplänen von Interesse sein: 
 

Thema Massstab Datenart Verfügbarkeit Datenbezug 

Übersichtsplan (upag) 1:5'000 Rasterdaten 

(TIFF-Files mit 

508 dpi oder 

1016 dpi) 

Ganzer Kanton Direktdownload 

Nutzungspläne 

(inkl. Stand der Erschlies-

sung) 

1:5'000 Vektordaten Ganzer Kanton Direktdownload 

Bachkataster (baka) 1:5'000 Vektordaten Ganzer Kanton Direktdownload 

Orthophotos farbig 

(z.B. orthofoto22) 

Bodenauflösung 

ca. 25 cm 

Rasterdaten  Ganzer Kanton Direktdownload 

Zustandsplan Versickerung 

(Versickerungskarten) 

1:5'000 Vektordaten Ganzer Kanton Direktdownload 

Strassenentwässerung 

Kantonsstrassen 

1:500 Vektordaten Ganzer Kanton Direktdownload 

Abwasserkataster 1:500 Vektordaten Ganzer Kanton 

(im Aufbau) 

Abteilung für Umwelt 

Tel. 062/835 33 60 

Bzw. die jeweiligen Gemeinden 

 
Die Daten können direkt bezogen werden über die Webseite: 
www.ag.ch/geoportal > Geodaten 
 
Es gelten die publizierten "Nutzungsbedingungen für öffentlich zugängliche Geo-
daten". 
 
  

Link für Direktdownload 

 

Bedingungen 

http://www.ag.ch/geoportal
https://www.ag.ch/de/verwaltung/dfr/geoportal/geodaten
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2.2  Ablauf einer GEP-Bearbeitung 

Die Gemeinde beziehungsweise der Abwasserverband nimmt frühzeitig mit der 
Abteilung für Umwelt, Sektion Abwasserreinigung und Siedlungsentwässerung, 
Kontakt auf. Die GEP-Bearbeitung erfolgt stufenweise und wird von der Abteilung 
für Umwelt begleitet. Grundsätzlich sind alle Arbeiten in einem Pflichtenheft fest-
zulegen. Das Musterpflichtenheft ist auf der Homepage der Abteilung für Umwelt 
verfügbar. Das Pflichtenheft und die gesamte Dokumentation der Phasen eins 
bis drei werden von den kantonalen Fachstellen vorgeprüft. Dies ist eine Voraus-
setzung für den Staatsbeitrag. 
 
Das Vorgehen bei der GEP-Bearbeitung im Kanton Aargau entspricht nicht dem 
Vorschlag im GEP-Musterpflichtenheft des VSA. 
 

Phase Bearbeitungsschritte Gemeinde Kanton1) 
0 Aufbereitung Grundlagen 

Abwasserkataster AG-64 
Datenbewirtschaftungs-
konzept 
Bestandesaufnahme 
Pflichtenheft 2) 
Kostenzusammenstellung 

Auslösung 
 
Auftrag 
Mitwirkung 

Beratung 
 
Beratung 
Zustimmung 
Beitragszusicherung 

1 Projektgrundlagen 
 
 
 
Dokumentation 

Auftrag 
Mitwirkung 
Beurteilung 
 
Zustimmung 

Beratung 
Koordination 
 
 
Vorprüfung 

2 Eventuelle Ergänzung 
Pflichtenheft 
 
Entwässerungskonzept 
 
 
 
Dokumentation 

Auftrag 
 
 
Auftrag 
Mitwirkung 
Beurteilung 
 
Zustimmung 

Beratung 
 
 
Beratung 
Koordination 
 
 
Vorprüfung 

3 Eventuelle Ergänzung 
Pflichtenheft 
 
Vorprojekte 
 
 
 
Dokumentation 

Auftrag 
 
 
Auftrag 
Mitwirkung 
Beurteilung 
 
Zustimmung 

Beratung 
 
 
Beratung 
Koordination 
 
 
Vorprüfung 

4 Genehmigungsverfah-
ren 

Zustimmung Prüfung 
Genehmigung 
Subventionierung 

 

1)Federführende Fachstelle: 

Sektion Abwasserreinigung 

und Siedlungsentwässerung, 

Abteilung für Umwelt, Depar-

tement Bau, Verkehr und 

Umwelt 
 

2)Die Bearbeitung des Pflich-

tenhefts erfordert Abklärun-

gen über den Umfang der Er-

folgskontrollen. 

Vorprojekt GEP innerhalb 

Baugebiet 



http://www.ag.ch/siedlungsentwaesserung


http://www.envis.ch/hydroweb
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Gewässer Stelle Einzugsgebiet Q182 q182 Q347 q347 Abflussperiode 
  km2 m3/s l/s/km2 m3/s l/s/km2  

        Südliche und östliche Aarezuflüsse       
Rot Roggwil, BE 56 0.58 10.4 0.30 5.4 2006-2017 
Murg Murgenthal 183 2.87 ** 15.7 1.53 ** 8.4 1981-2017 
Pfaffnern Vordemwald 38.8 0.515 13.3 0.253 6.5 1980-2019 
Wigger Zofingen 366 4.46 ** 12.2 1.93 ** 5.3 1980-2017 
Ruederchen Schöftland 19.0 0.184 9.7 0.072 3.8 1980-2019 
Uerke Holziken 25.1 0.4 15.9 0.246 9.8 1979-2019 
Köllikerbach Kölliken 10.1 0.099 9.8 0.028 2.8 1983-2019 
Suhre Reitnau 135.5 2.19 * 16.2 0.834 * 6.2 1979-2019 (ohne 2003) 
Suhre Unterentfelden 197.3 2.23 * 11.3 0.812 * 4.1 1979-2019 
Suhre Suhr 243.1 3.03 * 12.5 1.23 * 5.1 1977-2019 
Wyna Reinach 40.5 0.417 10.3 0.128 3.2 2004-2019 
Wyna Unterkulm 92.1 0.963 10.5 0.324 3.5 1977-2019 
Wyna Suhr 120 1.02 8.5 0.3 2.5 1980-2019 
Dorfbach Meisterschwanden 7.1 0.05 7.0 0.017 2.4 2004-2019 
Aabach Seengen 146.8 1.98 */** 13.5 0.733 */** 5.0 1979-2019 (ohne 2008, 2009) 
Aabach Lenzburg 175 2.49 */** 14.2 0.977 */** 5.6 1980-2019 (ohne 1997-1999) 
Katzbach Muri 6.0 0.07 11.7 0.021 3.5 1980-2019 
Bünz Muri 14.8 0.161 10.9 0.054 3.6 1981-2019 
Wissenbach Boswil 11.7 0.102 8.7 0.029 2.5 1980-2019 
Bünz Waltenschwil 49.5 0.413 8.3 0.101 2.0 2016-2019 
Holzbach Villmergen 23.6 0.248 10.5 0.081 3.4 1980-2019 
Bünz Othmarsingen 110.6 1.21 10.9 0.464 4.2 1977-2019 
Surb Niederweningen, ZH 15.2 0.148 9.7 0.064 4.2 1999-2019 
Surb Lengnau 31.9 0.32 10.0 0.162 5.1 2011-2019 
Surb Döttingen 67.2 0.602 9.0 0.276 4.1 1980-2019 
          Nördliche und westliche Aarezuflüsse         
Erzbach Erlinsbach 6.9 0.092 13.3 0.02 2.9 1982-2019 
Wilenbergbach Küttigen 0.6 0.0026 4.3 0.0006 1.0 1979-2019 
Talbach Schinznach-Dorf 14.5 0.051 3.5 0.006 0.4 1980-2019 
Schmittenbach Remigen 13.2 0.044 3.3 0.001 0.1 1982-2019 
Guntenbach Leuggern 9.2 0.017 1.8 0.002 0.2 1982-2019 
          Reuss- und Limmatzuflüsse         
Sinserbach Sins 16.2 0.167 10.3 0.036 2.2 1981-2019 
Haselbach Maschwanden, ZH 19.7 0.219 11.1 0.068 3.5 1977-2019 
Jonen Zwillikon, ZH 39.1 0.384 9.8 0.116 3.0 1987-2019 
Wissenbach Merenschwand 10.0 0.108 10.8 0.031 3.1 1983-2019 
Küntenerbach Künten 4.8 0.031 6.5 0.013 2.7 1984-2019 
Reppisch Birmensdorf, ZH 23.7 0.285 12.0 0.062 2.6 1970-2019 
Reppisch Dietikon, ZH 69.1 0.786 11.4 0.233 3.4 1986-2019 
Furtbach Würenlos 39.1 0.444 11.4 0.204 5.2 1978-2019 
          Rheinzuflüsse         
Fisibach Fisibach 14.9 0.141 9.5 0.074 5.0 1982-2019 
Tägerbach Wislikofen 13.7 0.124 9.1 0.065 4.7 1982-2019 
Etzgerbach Etzgen 25.3 0.187 7.4 0.048 1.9 1980-2019 
Sulzerbach Sulz 8.3 0.06 7.2 0.012 1.4 1980-2019 
Kaisterbach Kaisten 12.1 0.095 7.9 0.021 1.7 1980-2019 
Staffeleggbach Frick 20.8 0.212 10.2 0.019 0.9 1979-2019 
Wölflinswiler-
bach 

Wittnau 17.4 0.161 9.3 0.03 1.7 1982-2019 
Bruggbach Gipf-Oberfrick 44.6 0.377 8.5 0.074 1.7 1979-2019 
Sissle Hornussen 37.2 0.293 7.9 0.022 0.6 1979-2019 
Sissle Eiken 123 0.983 8.0 0.065 0.5 1977-2019 
Möhlinbach Zeiningen 26.6 0.256 9.6 0.078 2.9 1982-2019 
Buuserbach Maisprach, BL 10.5 0.183 17.4 0.069 6.6 1978-2019 
Magdenerbach Rheinfelden 33.2 0.35 10.5 0.079 2.4 1982-2019 
Violenbach Augst, BL 16.9 0.148 8.8 0.048 2.8 1979-2019 
Ergolz Liestal, BL 261 2.15 8.2 0.44 1.7 1934-2017 

 
*  die spezifischen Abflussmengen dieser regulierten Bäche dürfen nicht für Seitenbäche angewendet werden 
** die spezifischen Abflussmengen dieser Bäche dürfen nicht in den Restwasserstrecken angewendet werden 
 
 



http://www.map.geo.admin.ch/


http://www.ag.ch/grundwasser




http://www.ag.ch/abwasser
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2.3.2.3  Muster kommunales Überlaufkonzept 

Für die Bezeichnungen der Bauwerke gilt Kapitel 4.1 vom Modul DB der Richtli-
nie Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter des VSA. 
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2.3.2.4  Muster regionales Überlaufkonzept 
 

Für die Bezeichnungen der Bauwerke gilt Kapitel 4.1 vom Modul DB der Richtli-
nie Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter des VSA. 
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2.3.3  Vorprojekte 
 
2.3.3.1  Hydraulische Berechnungen 
Die Art der Berechnungsmethoden wird im GEP-Pflichtenheft festgelegt. 
 
Die Grundlagen für die hydraulische Berechnung können mit der Abteilung für 
Umwelt vorbesprochen werden. Für die Anwendung von Simulationsmodellen 
gibt es ausführliche Hinweise im Kapitel 20. 
 
Für die Praxis ergibt sich nach der Näherungsformel von H. Hörler und H.R. 
Rhein (Schweizerische Zeitschrift für Hydrologie 1962, Heft 2) folgende Glei-
chung für die Schar der Regenintensitätskurven: 
 
 
 
 
r = Regenintensität in l/s pro ha eines Regens von T Minuten Dauer, der 

alle z Jahre einmal erreicht oder überschritten wird 
T = Regendauer (Fliesszeit im Kanalnetz bei Berechnungspunkt, ein-

schliesslich Anlaufzeit) in Minuten (5 Min. < T < 60 Min.) 
z = Anzahl Jahre, innert welcher r im Mittel einmal erreicht oder überschrit-

ten wird 
K = Ein Wert, der für eine gegebene Station nur von z abhängt 
B = Ortskonstante in Minuten 

 
 
Für z = 5 Jahre Für z = 10 Jahre  
 
 
Das Anwendungsgebiet der Näherungsformel für die fünf- und zehnjährigen Häu-
figkeiten ist ausschliesslich die Kanalisationstechnik. 
 
Werte für die Listenrechnung: 
Einwohner GEP = Einwohner Ortsplanung + maximal 10 % 
Der spezifische Abwasseranfall pro Einwohner wird aufgrund des Wasserver-
brauchs ermittelt. 
 
Unüberbaute Gewerbe- und Industriezonen: 
QTWA = 1.5 l/s pro ha 
 
Für die Sauberwasserleitungen sind analog dem Mischwassersystem Entwässe-
rungsgebiete auszuscheiden und hydraulische Berechnungen durchzuführen. 
Dabei sind auch bestehende Liegenschaften einzubeziehen, damit sie bei einem 
späteren Neu- oder Umbau angeschlossen werden können. 
 

r = 
K 

T + B 

r5 = 
5'294 

T + 10 
r10 = 

6'175 

T + 10 

Abwasseranfall bei  

Trockenwetter 

 

Erläuterungen zur Regen-in-

tensität 

 

Sauberwasserleitungen 
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2.3.3.2  Entwässerungssysteme 
Im Kanton Aargau wird innerhalb Baugebiet das Teil-Trennungssystem angestrebt, 
das heisst, bei Neu- und Umbauten wird das unverschmutzte Regenwasser (Dach-
wasser) versickert oder in ein Oberflächengewässer abgeleitet. Bei der Einleitung 
in Oberflächengewässer ist zu prüfen, ob eine Retentionsanlage vorgeschaltet wer-
den muss (Kapitel 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Baugebiet im Kanton Aargau ist traditionell im Mischsystem entwässert und 
wird Schritt für Schritt in das Teil-Trennsystem umgebaut, falls dies verhältnismässig 
ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teil-Trennsystem 

Mischsystem 
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In der Tabelle mit Erläuterungen zum GEP sind Angaben zu den nachfolgenden
Werten zu machen
¶ Nr. gemäss Plan
¶ Betriebsnummer LWAG (falls vorhanden)
¶ Parzelle
¶ Eigentümer und Adresse
¶ Anzahl ständige Einwohner
¶ Einwohnergleichwerte
¶ Wasseranschluss*
¶ Vorhandensein Entwässerungsplan*
¶ Art der Nutzung*
¶ Art der Beseitigung: Häusliches Abwasser*
¶ Art der Beseitigung: Platz- und Strassenabwasser*
¶ Art der Beseitigung: Dachabwasser*
¶ Art der Beseitigung: Stall- und Gewerbeabwasser*
¶ Beurteilung/Bemerkungen
¶ Sanierungsbedarf*
¶ Sanierungskonzept / Massnahme
¶ Saniert (Datum)

Eine Arbeitshilfe mit einer entsprechend vorbereiteten Tabelle (Excel) findet sich
auf der Homepage (www.ag.ch/siedlungsentwässerung) unter dem Abschnitt
"Hilfsmittel GEP".

*Für diese Angaben gibt es vorgegebene Werte. Für den Fall, dass diese nicht zu
100% passen, können die Abweichungen unter "Bemerkungen" aufgeführt wer-
den.



http://www.ag.ch/siedlungsentwaesserung
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2.5  Nachführung der Daten 

Der Kanalisationskataster und der GEP sind die zentralen Planungs- und Arbeits-
instrumente in den Gemeinden und Abwasserverbänden. Für die tägliche Arbeit 
sollten möglichst aktuelle Unterlagen zur Verfügung stehen. Im Rahmen der 
GEP-Bearbeitung wird deshalb ein Datenbewirtschaftungskonzept für den Re-
gelbetrieb erarbeitet. Darin wird festgelegt, wer was wann nachführt. Der VSA 
hat eine Mustervorlage für ein Datenbewirtschaftungskonzept erarbeitet und stellt 
diese gratis zur Verfügung. Es wird empfohlen, diese Vorlage zu verwenden und 
auf die konkrete Situation in der Gemeinde oder im Verband anzupassen. 
 
Die GEP-Daten sollen laufend nachgeführt werden und einmal jährlich der Abtei-
lung für Umwelt zur Publikation auf dem AGIS-Portal übermittelt werden. Alle 
weiteren Unterlagen werden ebenfalls periodisch nachgeführt und sind der Ab-
teilung für Umwelt jeweils in je einem Exemplar in Zusammenhang mit dem GEP-
Check (Kapitel 2.7) zuzustellen. 
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2.7 GEP-Check 

Die Abteilung für Umwelt führt ungefähr alle fünf Jahre mit den Gemeinden und 
Abwasserverbänden einen GEP-Check durch. Dabei wird die Umsetzung der im 
GEP festgelegten Massnahmen kontrolliert. Als Resultat werden der bestehende 
sowie der neu erkannte Handlungsbedarf aufgelistet und das weitere Vorgehen 
festgelegt. Für den Massnahmenplan ist der Finanzierungsnachweis zu erbrin-
gen. 
 
 
 



 

Öffentliche Abwasseranlagen 
Inhaltsverzeichnis 

3 
Blatt 3 - 1 

 

Departement Bau, Verkehr und Umwelt  31.03.2024 
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3.2 Weisungen zur Projektierung von Kanalisationsanlagen 
3.2.1 Projektumfang 
3.2.2 Besondere Hinweise für die Projektierung 
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3.11.2 Beschriftung der Abdeckung 
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http://www.ag.ch/abwasser
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3.1.3  Begriffsdefinitionen baulicher Unterhalt 
In neuen Richtlinien und Veröffentlichungen wird vermehrt die Terminologie der 
europäischen Normierung übernommen. Es gelten somit folgende Begriffe: 
 

Neue Begriffe nach EN 752-5 Bisherige Begriffe 
Sanierung Erhaltung 

Reparatur Instandsetzung 

Renovierung Sanierung 

Erneuerung Erneuerung 

 
Alle Massnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung von vorhandenen 
Entwässerungssystemen. 
 
Massnahmen zur Behebung örtlich begrenzter Schäden. 
 
Massnahmen zur Verbesserung der aktuellen Funktionsfähigkeit von Abwasser-
leitungen und -kanäle unter vollständiger oder teilweiser Einbeziehung ihrer ur-
sprünglicher Substanz (zum Beispiel Inliner). 
 
Herstellung neuer Abwasserleitungen und -kanäle in der bisherigen oder einer 
anderen Linienführung, wobei die neuen Anlagen die Funktion der ursprüngli-
chen Abwasserleitungen und -kanäle einbeziehen. 
 
Zukünftig sollen die neuen Begriffe verwendet werden. 
 

Sanierung 
 
 
 
 

Reparatur 
 
 
Renovierung 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erneuerung 









http://www.qplus.ch/zulassungen
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Sanierungsleitungen dienen der abwassertechnischen Erschliessung von Bau-
ten ausserhalb Baugebiet und sind öffentliche Abwasseranlagen. Für die Projek-
tierung und Ausführung gilt die Schweizer Norm SN 592'000 und der VSA-Leit-
faden «Abwasser im ländlichen Raum». Die Projekte für Sanierungsleitungen 
sind genehmigungspflichtig nach § 21 EG UWR und der Abteilung für Baubewil-
ligungen einzureichen. Mit der Projektierung ist auch die Regenwasserentsor-
gung im Liegenschaftsbereich der anzuschliessenden Bauten zu überprüfen und 
allenfalls mit dem Bau der Sanierungsleitung den Vorschriften anzupassen. 
 
 
 
 
 
 
Türen und Abdeckungen sind mit Schlosszylindern des Sicherheits-Schliess-
Systems «KABA Star» mit der Bezeichnung RP 0031 auszurüsten. Es besteht 
auch die Möglichkeit, beim früheren System nach dem Schliessplan KABA 8, 
38212 «Kläranlagen», zu bleiben. Dieses System ist aber nicht mehr geschützt, 
die Schlüssel können von jedem Schlüssel-Service nachgemacht werden.  
 
Die Adresse des zuständigen Schlüsseldienstes, bei welchem auch die beiden 
Schliesspläne vorliegen, ist bei der Abteilung für Umwelt, Sektion Abwasserreini-
gung und Siedlungsentwässerung (Telefon 062 835 33 60) erhältlich. Wenn ein 
anderes Schliess-System bevorzugt wird, ist ein Schlüssel aus dem System so 
in einem Schlüsselkasten oder in einem Schlüsselzylinder zu deponieren, dass 
dieser mit dem Passepartout eines der beiden von der Abteilung für Umwelt re-
servierten Systeme entnommen werden kann. 
 
Betriebsräume für Pumpwerke und Regenbecken sind separat zu entlüften. Zwi-
schen Pumpensumpf beziehungsweise Regenbecken und Betriebsraum soll 
keine Feuchtigkeitsübertragung stattfinden können. 
 
Jede Schmutzwasserpumpe ist mit einem Betriebsstundenzähler und einem 
Ampèremeter (mit fixiertem Grenzwert) auszurüsten. Ebenso ist der Stromver-
brauch der Pumpanlage mit einem separaten kWh-Zähler zu registrieren. 
 
Zur Reinigung sind mindestens ein 1"-Wasserhahn, ein Schlauch sowie eine 
Feuchtraumbeleuchtung zu installieren. 
 
Der Betriebsraum ist mit einem Handwaschbecken und mit einer Schreibplatte 
auszurüsten. 
 
Pumpwerke und Regenwasserbehandlungsanlagen sind mit einer Alarmvorrich-
tung auszustatten. 
 

Ausrüstung von Pumpwer-

ken, Regenbecken und ande-

ren Spezialbauwerken 

 

Sanierungsleitungen 
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Betreffend die Steuerung von Regenbecken kann bei der Abteilung für Umwelt 
die Anleitung für die «Überwachung und Steuerung von Regenbecken und Ab-
wasserpumpwerken» (September 1996) bezogen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entwässerungssysteme sind Gefahrenquellen für Amphibien und andere Klein-
tiere. In Pumpwerke und Regenbecken ist ein Amphibienausstieg einzubauen 
beziehungsweise soweit vorzubereiten, dass er bei Bedarf später eingebaut wer-
den kann. Hinweise für die Konstruktion gibt das Hilfsmittel des Schweizerischen 
Verbands der Strassen- und Verkehrsfachleute «Strassen und Entwässerungs-
systeme - Schutzmassnahmen für Amphibien» Norm 40 699a Anhang. 
Weitere Informationen und Hinweise zur Erfolgskontrolle (Amphibienzählungen) 
sind unter folgendem Link zu finden:  
 
https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/umwelt-natur-landschaft/natur-und-land-
schaftsschutz/oekologische-infrastruktur/amphibien-im-entwaesserungssystem 
 
 
 
 
 
 
 
Es sind die Hinweise bezüglich Unterhaltsfreundlichkeit in der «Anleitung für In-
betriebnahmen und Betriebsvorschriften von Pumpwerken und Regenbecken» 
der Abteilung für Umwelt (September 1997) zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/umwelt-natur-landschaft/natur-und-landschaftsschutz/oekologische-infrastruktur/amphibien-im-entwaesserungssystem
https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/umwelt-natur-landschaft/natur-und-landschaftsschutz/oekologische-infrastruktur/amphibien-im-entwaesserungssystem
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Grundsätzlich gilt, dass sämtliche Anlagen so zu gestalten sind, dass weder ober- 
noch unterirdische Gewässer in Güte und Menge beeinträchtigt werden. 
 
Die Grundwasserschutzzonen sind in den Gewässerschutzkarten 1:25'000 des 
Kantons Aargau eingetragen. Sie werden im AGIS jährlich (ca. April) nachge-
führt. Die genauen Grenzen sind mit den kommunalen Schutzzonenplänen ab-
zustimmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In allen Übersichts- und Lageplänen sind die öffentlichen sowie die privaten 
Quell- und Grundwasserfassungen einzutragen. Zudem sind die Grundwasser-
schutzzonen der öffentlichen Fassungen und Grundwasserschutzareale ersicht-
lich zu machen. 
 
 
Es gilt die Wegleitung «Grundwasserschutz» des Bundesamtes für Umwelt, 
BAFU (2004), sofern die für die einzelnen Fassungen erlassenen Reglemente 
keine anderen Bestimmungen enthalten. 
 
Im Muster-Schutzzonenreglement sind die Anforderungen an Anlagen in Schutz-
zonen formuliert. Dieses kann unter folgendem Link unter Grundwassernutzung 
& Schutzzonen (Dokumente zur Schutzzonenausscheidung) heruntergeladen 
werden: 
 
www.ag.ch/grundwasser  
 
Für das Vorgehen bei bestehenden Anlagen in Schutzzonen ist Kapitel 3.12 mas-
sgebend. 
 

Anforderungen an  

Gewässerschutz 
 
 

Grundwasserschutzzonen 

und -areale (Zonen S) 

http://www.ag.ch/grundwasser




http://www.qplus.ch/zulassungen
http://www.ag.ch/abwasser
http://www.ag.ch/abwasser
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217573
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20217573


http://www.ag.ch/grundwasser
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Firmen mit Leckmessgeräten  
 
Stand 31.03.2022 
 

Ackermann + Wernli AG 
Bleichemattstrasse 43 
5000 Aarau 
 
062 200 28 28 

Ballmer + Partner AG 
Distelbergstrasse 22 
5000 Aarau 
 
062 825 26 30 

Flury Bauingenieure AG 
Sägestrasse 6a 
5600 Lenzburg 
 
058 733 33 44 

   
Flury Bauingenieure AG 
Tramstrasse 11 
5034 Suhr  
 
 
058 733 33 44 
 

Fretz Kanal-Service AG 
Alte Steinhauserstrasse 34 
Postfach 2207 
6330 Cham 
 
041 766 99 77 

Koch + Partner 
Im Bifang 2 
5080 Laufenburg 
 
 
062 869 80 80 

KIT 
Bauinspekt AG 
Neuhaltenring 1 
6030 Ebikon 
 
041 440 42 02 

Lüpold AG 
Reinigungsdienst 
Hübelweg 17 
5103 Möriken 
 
062 887 08 70 

Porta AG 
Buchserstrasse 12 
5000 Aarau 
 
 
058 580 98 00 

   
Porta AG 
Etzelmatt 5 
5430 Wettingen 
 
058 580 98 10 

Porta AG 
Quellenstrasse 3 
5330 Bad Zurzach 
 
058 580 98 20 

Porta AG 
Zugerstrasse 12 
5620 Bremgarten 
 
058 580 98 30 

   
Porta AG 
Neumarkt 1 
5201 Brugg 
 
058 580 97 97 

Porta AG 
Augustin-Kellerstrasse 19 
5600 Lenzburg 
 
058 580 98 40 

Regionale Bauverwaltung WSW AG 
Bachmatten 8 
5630 Muri 
 
056 664 14 32 

   
Scheidegger + Partner AG 
Martinsbergstrasse 46 
5400 Baden 
 
056 200 08 88 

Steinmann Ingenieure und Planer AG 
Bahnhofstrasse 40 
5400 Baden 
 
056 200 18 60 

Steinmann Ingenieure und Planer AG 
Aarauerstrasse 69 
5200 Brugg 
 
056 441 16 16 

   
S. Stutz Kanalreinigung AG 
Gewerbestrasse 38 
5314 Kleindöttingen 
 
056 284 27 67 

Ingenieurbüro Senn AG 
Südallee 2 
5415 Obersiggenthal 
 
056 296 30 00 
 

ITS Kanal Services AG 
Wohlerstrasse 2 
5623 Boswil 
 
0800 678 800 
 

 
 



http://www.ag.ch/siedlungsentwaesserung
http://www.ag.ch/siedlungsentwaesserung




http://www.ag.ch/abwasser
http://www.ag.ch/siedlungsentwaesserung


http://www.ag.ch/merkblaetter-afu
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3.8  Abwasserkataster über öffentliche Anlagen 

Alle für die Planung, die Projektierung und den Betrieb erforderlichen Daten sollen 
geordnet, gesammelt und ständig aktualisiert zur Verfügung stehen. Die entspre-
chenden Daten sind digital zu erfassen. Mit dem Aufbau des Abwasserkatasters 
kann jederzeit begonnen werden. Wichtig ist, dass bereits beim Erstellen der Daten 
das Format AG-64 berücksichtigt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise zur Abgrenzung der öffentlichen und privaten Anlagen sind im Kapitel 
3.2 zu finden. 

Private Anlagen 

Öffentliche Anlagen 

Kanalisationskataster ARA  

Werkplan Bauakten Unterhalts- und 
Betriebsdaten 

 

Industrie- und  
Gewerbekataster 

Wohnbauten  

Werkplan Liegenschaftsen-
twässerung 

Versickerungs-
kataster 

 

Private Anlagen 

Öffentlicher  

Abwasserkataster 

Privater 

Abwasserkataster 
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Muster Abwasserkataster für öffentliche Anlagen 1:500 (verkleinert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massgebend ist aktuelle Norm SIA 405 «Geodaten zu Ver- und Entsorgungsleitungen» 
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Symbolliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massgebend ist aktuelle Norm SIA 405 «Geodaten zu Ver- und Entsorgungsleitungen» 

 

Bezeichnung nach   
 
 
 
 
 

Leitungsart, Leitungsinhalt 

Rein- bzw. Kühlwasser, drucklos KO 

Rein- bzw. Kühlwasser-Druckleitung KD 

Mischwasser, drucklos MO 

Mischwasser-Druckleitung MD 

Regenwasser, drucklos RO 

Regenwasser-Druckleitung RD

 Sch

mutzwasser, drucklos SO 

Schmutzwasser-Druckleitung SD 

Sickerleitung SI 

 

Material 

Asbestzement AZ 

Zementrohr (Normalbetonrohr) ZR 

Beton, unarmiert (Spezialbetonrohr) B 

Beton, armiert BA 

Grauguss GG 

Guss, duktil GD 

Polyester, glasfaserarmiert, ungesättigt GUP 

Epoxydharz, glasfaserverstärkt GEP 

Hartpolyäthylen HPE 

Hartpolyvinylchlorid PVC 

Polypropylen PP 

Stahl ST 

Stahl, rostbeständig STI 

Steinzeug STZ

 Ton

 TO 

 

Profile 

Kreisprofil K 

Eiprofil E 

Rechteckprofil R 

Maulprofil M 

Maulprofil mit einseitigem Bankett ME 

Maulprofil mit beidseitigem Bankett MB 

U-Profil U 

Zweiteiliger Kabelkanal Z 

Einteiliger Kabelkanal ZE 

Spezialprofil S 
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3.10  Vorgehen bei Bauvorhaben auf Altlasten 

Das Vorgehen bei Bauvorhaben auf Altlasten wird im Merkblatt «Altlasten» Bauen 
auf Altlasten und belasteten Standorten aufgezeigt. Dieses kann unter folgendem 
Link unter Altlasten heruntergeladen werden: 
 
www.ag.ch/merkblaetter-afu  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ag.ch/merkblaetter-afu
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3.13  Grundwasserschutzzonen 

3.13.1  Allgemeines 
Gemäss Art. 20 des Gewässerschutzgesetzes (GSchG) müssen für alle im öffent-
lichen Interesse liegenden Trinkwasserfassungen (Grundwasserfassungen und 
Quellen) Grundwasserschutzzonen ausgeschieden werden. Sie dienen dazu, Trink-
wassergewinnungsanlagen und das Grundwasser unmittelbar vor seiner Nutzung 
als Trinkwasser vor Beeinträchtigungen zu schützen. 
 
Im Anhang 4 der Gewässerschutzverordnung (GSchV) sind detaillierte Angaben 
zum planerischen Schutz der Gewässer sowie die wichtigsten Schutzmassnahmen 
und Nutzungsbeschränkungen in den Zonen S enthalten. 
 
Die Wegleitung «Grundwasserschutz» ist die Vollzugshilfe des Bundes. Sie soll 
die Harmonisierung des Grundwasserschutzes in der ganzen Schweiz sicherstel-
len. Die Wegleitung beschreibt unter anderem auch das Vorgehen für die Dimensi-
onierung der Grundwasserschutzzonen. Zudem legt sie, gestützt auf die Gewässer-
schutzgesetzgebung, die Schutzmassnahmen fest, welche für die verschiedenen 
Bereiche, Zonen und Areale, wie auch für die Anlagen der Siedlungsentwässerung 
gelten. Die Wegleitung kann beim Bundesamt für Umwelt gratis bezogen werden: 
www.bafu.admin.ch/publikationen 
 
 
 
 
 
In der Sondernummer «Grundwasserschutzzonen im Kanton Aargau» aus der 
Reihe «Umwelt Aargau» (Januar 2005) sind die umfassenden Erläuterungen und 
Vorgaben des Bundes auf Aargauer Verhältnisse und Bestimmungen umgesetzt. 
Die Erläuterungen zum Konfliktplan und zum Vorgehen in bereits überbauten Zonen 
S2 sowie das Musterreglement sollen den Vollzug im Kanton vereinheitlichen. So-
wohl die Sondernummer als auch das jeweils aktuelle Musterreglement ist auf der 
Homepage der Abteilung für Umwelt zu finden unter folgendem Link unter Grund-
wassernutzung & Schutzzonen (Dokumente zur Schutzzonenausscheidung): 
 
www.ag.ch/grundwasser  
 
Basierend auf diesen Grundlagen wird für jede Trinkwasserfassung ein separates 
Schutzzonenreglement erarbeitet. Bei generellen Planungen, Bauvorhaben, Bau-
ausführungen, Sanierungsmassnahmen usw. innerhalb von Grundwasserschutzzo-
nen ist zuerst immer dieses Reglement zu beachten. 
 
Sanierungsmassnahmen sind mit den betroffenen Fachstellen (GBG / AS) der AfU 
abzusprechen. 

 

Siehe auch Sondernummer 

«Grundwasserschutzzonen 

im Kanton Aargau» aus der 

Reihe Umwelt Aargau  

(Januar 2005) 

 
 
 

 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen
http://www.ag.ch/grundwasser
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3.13.2  Finanzierung der erhöhten Anforderungen für Abwas-

serleitungen in Grundwasserschutzzonen 
Mit der Ausscheidung von Grundwasserschutzzonen werden gleichzeitig Vorgaben 
in Form von erhöhten Anforderungen an die Sicherheit und die technische Ausfüh-
rung von Infrastrukturen definiert (siehe dazu Kapitel 3.13). Dies kann für Grundei-
gentümer mit Parzellen in Grundwasserschutzzonen unter Umständen höhere Kos-
ten für die eigenen Infrastrukturen zur Folge haben, als für Eigentümer von Parzel-
len, die nicht in Grundwasserschutzzonen liegen. Der Grundeigentümer müsste ein 
sogenanntes "Sonderopfer" erbringen. Er erleidet einen Nachteil aufgrund der Lage 
seiner Parzelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 20 Abs. 2 GSchG verpflichtet Eigentümer von Grundwasserfassungen oder 
Quellen für allfällige Entschädigungen von Eigentumsbeschränkungen aufzu-
kommen. Eine Entschädigungspflicht entsteht in der Regel dann, wenn eine an-
geordnete Massnahme zu einem Sonderopfer für den Grundeigentümer führt. 
 
Beispiel: 
Innerhalb der Zone S2 muss eine neue Schmutzwasserleitung doppelwandig er-
stellt werden. Die Mehrkosten hat der Eigentümer der Grundwasserfassung zu 
übernehmen.  
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Nachfolgend eine mögliche Kostenteilung zwischen Grundeigentümer und Ei-
gentümer der Wasserversorgung für verschiedene Bereiche (Beispiele, nicht voll-
ständig): 
 

Kategorie 
Kosten werden von der Wasser-
versorgung übernommen 

Kosten sind vom Grundeigen-
tümer zu tragen  

   

Schmutzwasserleitung 

 
Massnahme damit die Schmutz-
wasserleitung dicht ist (gemäss  
Gewässerschutzgesetz) 

Periodische Zustandskontrolle  
(Kanal-TV / Dichtheitsprüfung) 

 

Zustandsbeurteilung  

Aufwendungen die aufgrund der er-
höhten Anforderung in einer Schutz-
zone anfallen (Bsp. Doppelrohr) 

 

   

Güllengrube 

 
Massnahme damit die Grube 
dicht ist (gemäss  
Gewässerschutzgesetz) 

Aufwendungen die aufgrund der er-
höhten Anforderungen in einer 
Schutzzone anfallen 

  

   

Ölheizung  

 Dichter Tank 

Aufwendungen die aufgrund der er-
höhten Anforderung in einer Schutz-
zone anfallen (Bsp. Wanne unter 
Tank) 

 

   

Kiesplatz dichten und ent-
wässern  

 Fundation  
(bis Planie, d.h. unter Belag) 

Platzaufbau ab Planie mit Belag  
und Platzentwässerung 

 

   

Dachwasser 

 Massnahme für einfache  
Versickerung 

Aufwendungen die aufgrund einer 
Schutzzone anfallen 

 

   

Befestigte Strassen,  
Gemeindestrassen  

Dichter Belag, Randabschlüsse und 
Entwässerung 

 

   

Flurwege und Forststrassen  
Normaler Unterhalt (in der Regel 
durch die Standortgemeinde) 

   

Zonenmarkierungen  
erstellen  

Absteckung und Markierung  
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Die Fruchtbarkeit eines Bodens ist bestimmt durch seine chemischen, physikali-
schen und biologischen Eigenschaften. Dazu gehört das durchwurzelbare Volu-
men. Durch Steine, Wasser und Verdichtungen kann dieses Volumen einge-
schränkt werden. Beim Leitungsbau wird der Boden aus seiner natürlichen Lage-
rung bewegt und befahren. Dies führt zu Vermischungen der Bodenhorizonte und 
zu Verdichtungen. Verdichtungen äussern sich durch zusammengedrückte Po-
ren, einer Beeinträchtigung des Wasserspeichers sowie durch vermindertes 
Pflanzenwachstum. Der Boden hat sich über sehr lange (geologische) Zeiträume 
entwickelt. Daher lassen sich Schäden auch nicht in kurzer Zeit beheben. Je nach 
Schwere des Eingriffs und der Schäden dauert es Jahre bis Jahrhunderte bis sich 
der Boden erholt hat. 

Wie können Bodenschäden vermieden werden? 
 
Linienführung innerhalb oder entlang bestehender Wege oder Strassen 
Dadurch wird die Fläche des Bodens, der beansprucht wird minimiert. Der Weg 
oder die Strasse kann dabei als Transportpiste verwendet werden. 
 
Installationsplätze/Transportpisten 
Wenn keine befestigten Flächen oder Wege zur Verfügung stehen, sind Installa-
tionsplätze oder Transportpisten unter trockenen Bedingungen mit einer Kies-
schicht, ca. 50 cm mächtig, auf den begrünten Oberboden geschüttet, zu befes-
tigen. Nötigenfalls ist der Oberboden darunter mit Geotextil abzudecken. 
 
Geeignete Maschinen und Arbeitsweisen 
Grabenlose Bauverfahren sind dem konventionellen Grabenbau vorzuziehen. 
Besonders geeignet und bodenschonend ist das Einpflügen oder das Spülbohr-
verfahren. Dadurch wird die Beanspruchung des Bodens minimiert. Ansonsten 
ist mit möglichst leichten Maschinen mit geringer Flächenpressung zu arbeiten, 
d.h. nur mit Raupengeräten. Die zulässige Flächenpressung bei einer gegebenen 
Bodenfeuchtigkeit (Saugspannung) lässt sich mit nachstehender empirischer 
Formel berechnen. Zur Schonung des Bodens sind lastverteilende Massnahmen 
wie Kiespisten, Baggermatratzen oder ähnliches einzusetzen. 

 
Bildserie: Boden- und strukturschonendes Einpflügen von Stromleitungen. Ausser in den Start- und 
Zielgruben findet kein Bodenaushub statt. Im Bereich der Pflügung kann der Boden nach dem Ein-
pflügen ohne Folgebewirtschaftungsphase wieder genutzt werden. 

 
 



http://www.bodenmessnetz.ch/
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Ein Tensiometer ist ein mit Wasser gefülltes Rohr, das 
über eine poröse Keramikspitze mit dem Boden in Kon-
takt steht. Bei Feuchteunterschieden wird Wasser aus 
dem Tensiometer in den trockneren Boden austreten. 
Der dabei entstehende Unterdruck kann an einem Un-
terdruckmanometer in Centibar abgelesen werden. Bo-
den kann ohne Schaden zu nehmen bewegt werden, 
wenn die Saugspannung mindestens 8 cbar beträgt. 
Schadlos befahren werden kann er in Abhängigkeit der 
Flächenpressung ab mindestens 10 cbar. Tensiometer 
werden ca. 35 cm tief in den Boden gesteckt, da in die-
ser Tiefe die empfindlichste Bodenschicht liegt. 

Tensiometer zur Saugspannungsmessung 

 
Grabenbau 
Die verschiedenen Bodenhorizonte sind getrennt abzuschälen, zwischenzula-
gern und in der richtigen Abfolge wieder einzufüllen. Wird Ober- und Unterboden 
länger als 2 Monate zwischengelagert, sind die Depots sofort zu begrünen, um 
die Bodenstruktur zu erhalten, Erosion vorzubeugen und das Abrocknen zu för-
dern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel eines konventionellen Grabenbaus 
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Folgebewirtschaftung 
Durch die Belastungen während des Baus braucht der Boden Erholungszeit be-
vor er wieder in der normalen Art bewirtschaftet werden kann. Es empfiehlt sich, 
während mindestens einer Vegetationsperiode eine tiefwurzelnde Leguminosen-
Grasmischung anzusäen. Bei grösseren Bodeneingriffen sollte die schonende 
Folgebewirtschaftungsphase mindestens drei Jahre dauern. Die Flächen sind 
während dieser Zeit nur zur Trockengrasnutzung zu verwenden, nur bei trocke-
nen Verhältnissen zu befahren und nicht zu beweiden. Auch ist auf das Ausbrin-
gen von Dünger und Jauche zu verzichten. Im Bereich von Spülbohrungen und 
Pflügungen entfällt aufgrund der geringen Bodenbeanspruchung die Folgebewirt-
schaftungsphase. 
 
Weitere Fragen? 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an die Sektion Grundwasser, Boden und 
Geologie der Abteilung für Umwelt, Tel. 062 835 33 60. 
 
Rechtliche Grundlagen 
Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) vom 1. Juli 1998 
Umweltschutzgesetz (USG) vom 7. Oktober 1983 
 
 







http://www.ag.ch/abwasser


http://www.energieschweiz.ch/pub
http://www.energieschweiz.ch/beratung
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4.1.3  Richtlinien und Normen 
Für die Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung 
gilt die Schweizer Norm SN 592 000, Ausgabe 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Versickerung, Retention und Ableitung vom Niederschlagswasser in 
Siedlungsgebieten gilt die Richtlinie Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, 
VSA, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für den ländlichen Raum hat der VSA im August 2017 einen Leitfaden für Pla-
nung, Evaluation, Betrieb und Unterhalt von Abwassersystemen bei Einzelliegen-
schaften und Kleinsiedlungen veröffentlicht. 
 

Schweizer Norm SN 592 000 

«Liegenschaftsentwässerung» 

 
 
 
 

Richtlinie «Abwasserbewirt-

schaftung bei Regenwetter» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitfaden «Abwasser 

im ländlichen Raum» 
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4.3  Kanalisationsanschluss - Verfügung (Muster) 

Sehr geehrte(r) Frau/Herr 
 
Gemäss Art. 11 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (GSchG 
vom 24. Januar 1991) sind im Bereiche der öffentlichen Kanalisationen alle Ab-
wässer an die Kanalisation anzuschliessen. Nachdem die Gemeindekanalisation 
............ erstellt wird, ist Ihre Liegenschaft Nr. ..., die sich im Einzugsbereich die-
ser neuen Kanalisation befindet, anschlusspflichtig. 
 
Der Projektverfasser hat die Anschlussmöglichkeit Ihrer Liegenschaft geprüft. Für 
die Durchführung der Anschlussarbeiten steht es Ihnen frei, einen Bauunterneh-
mer nach Ihrer eigenen Wahl zu engagieren. Sollten Sie einen andern Unterneh-
mer wählen als den, der die Kanalisationsbauarbeiten für die Gemeinde ausführt, 
bitten wir Sie, uns dies bis zum ........................ mitzuteilen. Die Gemeindebe-
hörde empfiehlt Ihnen jedoch, die Arbeiten unter der Kontrolle der örtlichen Bau-
leitung dem Unternehmer, der die Gemeindekanalisation verlegt, zu vergeben. In 
jedem Fall muss der entsprechende Unternehmer den Arbeitsauftrag von Ihnen 
erhalten. 
 
 
Demgemäss wird verfügt: 
1. Gestützt auf Art. 11 GSchG ist die Liegenschaft Nr. ... gemäss den folgen-

den Vorschriften an die Kanalisation ........ anzuschliessen: 
2. Die Hausanschlussleitung hat den gleichen Anforderungen zu entsprechen, 

wie sie für die Gemeindekanalisationen gelten. Im übrigen finden die Best-
immungen des Gemeindeabwasserreglements Anwendung. Die techni-
schen Konstruktionsgrundsätze richten sich nach der Schweizer Norm SN 
592'000 (2012) und den Ordner «Siedlungsentwässerung» der Abteilung für 
Umwelt. 

3. Die Hausanschlussleitung ist dem Gemeinderat in uneingedecktem Zustand 
zur Abnahme zu melden. 

4. Die Kosten für die vorschriftsgemässe Entwässerung Ihrer Liegenschaft ge-
hen zu Ihren Lasten. 

 
Rechtsmittelbelehrung 
1. Gegen den Entscheid kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 30 Ta-

gen seit Zustellung schriftlich beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt 
(Rechtsabteilung), Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, Beschwerde geführt 
werden. 

2. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten, 
d.h. es ist 
a) anzugeben, wie die Rechtsabteilung entscheiden soll, und 
b) darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt 
wird. 

  



 

Liegenschaftsentwässerung 
Kanalisationsanschluss - Verfügung (Muster) 

4.3 
Blatt 4.3 - 2 

 

Departement Bau, Verkehr und Umwelt  31.12.2017 

 
3. Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss Ziffer 1 und 2 nicht 

entspricht, wird nicht eingetreten. 
4. Eine Kopie des angefochtenen Entscheides ist der unterzeichneten Be-

schwerdeschrift beizulegen. Allfällige Beweismittel sind zu bezeichnen und 
soweit möglich einzureichen. 

5. Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, d.h. die un-
terliegende Partei hat in der Regel die Verfahrenskosten sowie gegebenen-
falls die gegnerischen Anwaltskosten zu ersetzen. 

 
  Der Gemeinderat 
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Behandlungsanlage geleitet, ist eine Ableitung in ein öffentliches Gewässer mög-
lich (evtl. mit Retention gemäss Tabelle B14 vom Basismodul der VSA-Richtlinie 
"Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter". Mögliche Behandlungsanlagen 
sind die im Kapitel 14 dargestellten Anlagetypen 1 und 4 mit Überlauf sowie das 
in der Norm 40'361 «Strassenentwässerung - Behandlungsanlagen» des VSS , 
beschriebene Mulden-Rigolen-System.  
 
Ist eine Versickerung oder Einleitung in ein oberirdisches Gewässer über eine 
Behandlungsanlage nicht möglich, ist Strassen- und Platzwasser innerhalb Bau-
gebiet in die Schmutzwasserkanalisation abzuleiten (evtl. mit Retention, falls Ab-
flussbeiwerte gemäss GEP überschritten werden). 
 
Bei Tiefgaragen sind in den Schutzzonen S und in den Gewässerschutzberei-
chen Au und Ao ausschliesslich dichte Bodenbeläge zu erstellen. Die Entwässe-
rung ist an die Kanalisation anzuschliessen. Im Gewässerschutzbereich üB wer-
den dichte Bodenbeläge empfohlen. 

4.12.5  Dichtheitsprüfungen 
Die erdverlegten Anlageteile der Gebäude- und Grundstückentwässerung 
(Schmutzwasserleitungen, Schächte usw.) sind auf Dichtheit zu prüfen. Die Prü-
fung hat gemäss der Norm SIA 190 sowie der VSA-Richtlinie «Dichtheitsprüfung 
von Entwässerungsanlagen» zu erfolgen (siehe auch Kapitel 3.4.5). 
 
Die Dichtheitsprüfung ist im Rahmen der Schlusskontrolle an der fertig erstellten 
Entwässerungsanlage durchzuführen. Über die Durchführung von Dichtheitsprü-
fungen im Rahmen der Baukontrollen, das heisst vor dem Einbetonieren bzw. vor 
dem Verfüllen des Grabens, entscheidet die zuständige Stelle. 
 
Für die Entwässerung von Liegenschaften in Schutzzonen sind die Wegleitung 
Grundwasserschutz (BAFU, 2004) und das Schutzzonenreglement zu beachten. 

4.12.6  Materialien 
Es wird empfohlen, nur Materialien zu verwenden, für die ein Qplus-Zulassungs-
zertifikat (www.qplus.ch/zulassungen) vorliegt (gilt nur für Kunststoffrohre). 
 
Hinweise zur Liegenschaftsentwässerung gibt auch die Broschüre «Der 
Hausanschluss». 
 
Die Broschüre kann unter folgendem Link unter Abwasser - Liegenschaftsent-
wässerung heruntergeladen werden: www.ag.ch/merkblaetter-afu 
 
 
 
 
 
 

 

Anschluss an Kanalisationen 

http://www.qplus.ch/zulassungen
http://www.ag.ch/merkblaetter-afu


http://www.ag.ch/merkblaetter-afu
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4.14  Werterhaltung, Hinweise für das Vorgehen 

4.14.1  Definition Hausanschluss 
Weitere Hinweise zur Definition des Hausanschlusses sind im Kapitel 3.2 zu 
finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.14.2  Ausgangslage 
Einwandfrei erstellte und unterhaltene Hausanschlüsse haben eine Gebrauchs-
dauer von bis zu 50 Jahren. In den letzten Jahrzehnten wurden Hausanschlüsse 
oft mangelhaft erstellt und kaum gewartet. Entsprechende Kontrollen fehlten. 
Dies führt dazu, dass rund 60 % bis 80 % der bestehenden Hausanschlüsse die 
heute geltenden Anforderungen, insbesondere in Bezug auf die technische Kon-
zeption, die Ausführungsqualität und die Dichtheit, nicht erfüllen. Auch neue 
Hausanschlüsse werden immer noch mangelhaft geplant und ausgeführt. 
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4.14.3  Zielsetzung 
Im gleichen Masse wie bei den öffentlichen Kanalisationen, soll auch der Zustand 
der Hausanschlüsse verbessert werden. 

4.14.4  Vorgehen 
Neue Hausanschlüsse werden nur noch in einwandfreier Qualität in Betrieb ge-
nommen (Ausführungskontrolle / Mängelbehebung). 
Bestehende Hausanschlüsse werden nach Prioritäten fallweise oder systema-
tisch geprüft, in Stand gestellt und an die neue Gewässerschutzgesetzgebung 
angepasst (Sauberwasserabtrennung). Bei Erneuerung und umfassender Reno-
vierung der Gemeindekanalisation oder des gesamten Strassenkörpers sind die 
Hausanschlussleitungen einzubeziehen. 

4.14.5  Gesetzliche Grundlagen 
Eine grundsätzliche Verpflichtung, die Abwasseranlagen sachgemäss zu erstel-
len und zu betreiben, zu warten und zu unterhalten findet sich in Art. 6 Abs. 1 und 
Art. 15 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (Gewässer-
schutzgesetz [GSchG]) vom 24. Januar 1991 und in Art. 13 Abs. 1 der Gewäs-
serschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998. 
 
§ 34 Abs. 2 V EG UWR 
2Bei Erneuerung und umfassender Renovierung von öffentlichen Abwasseranla-
gen sind die privaten Hausanschlussleitungen durch deren Eigentümerinnen be-
ziehungsweise Eigentümer auf ihren Zustand zu überprüfen und bei Bedarf zu 
sanieren. 
 
Das kantonale Einführungsgesetz zum UWR überträgt gemäss § 17 die Auf-
sichtspflicht für private Abwasseranlagen den Gemeinden. 
 
Die gesetzliche Regelung im kommunalen Bereich (zwischen Gemeinde und Pri-
vaten) beinhaltet das Abwasserreglement. Eine zweckmässige und bewährte 
Formulierung enthält § 15 des Musterabwasserreglements im Kapitel 4.2. 
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4.14.8  Vorgehen bei den Kontrollen 
Die Ergebnisse bereits durchgeführter Prüfungen wie Dichtheitsprüfungen, Ka-
nalfernsehaufnahmen usw. sollen beigezogen werden. Ein differenziertes Vorge-
hen je nach Alter und Material des Hausanschlusses und des Gewässerschutz-
bereichs ist allenfalls sinnvoll. 
 
Eine optische Prüfung mittels Kanalfernsehen zeigt die baulichen Mängel auf. Bei 
sichtbaren Schäden, wie Rissen, Löchern, offenen Muffen, eindringendem 
Grundwasser und so weiter, erübrigt sich eine Dichtheitsprüfung. 
 
Bei optisch einwandfreier Bauqualität ist als Folgeschritt eine Dichtheitsprüfung 
(siehe Muster, Kapitel 4.13) anzuordnen. Dabei sind die gleichen Verfahren wie 
bei öffentlichen Kanalisationen anwendbar. Der Prüfdruck soll jedoch auf 0.2 bar 
reduziert werden, um Schäden an den bestehenden Abwasseranlagen zu ver-
meiden. 
 
Für den Ablauf ist im Kapitel 4.14.13 ein Schema zu finden. 

4.14.9  Zeitpunkt der Kontrollen 
Um die Kosten niedrig zu halten, sollten Kontrollen von Hausanschlüssen soweit 
als möglich koordiniert werden. Dort, wo die Zugänglichkeit nicht gewährleistet 
ist (zum Beispiel fehlender Kontrollschacht), sind Vorarbeiten notwendig. Bei der 
Planung öffentlicher Kanalisationen sind die notwendigen Massnahmen bei den 
Hausanschlüssen in das Projekt aufzunehmen. 

4.14.10  Zeitpunkt der Instandsetzung der Hausanschlüsse 
Die Instandsetzungsarbeiten werden idealerweise mit anderen Bauarbeiten ko-
ordiniert und ausgeführt (zum Beispiel Bauausführung der öffentlichen Kanalisa-
tion, Um- oder Erweiterungsbauten am Gebäude oder an der Umgebung). Mit 
diesem Vorgehen lässt sich in der Regel das wirtschaftlichste Ergebnis erzielen. 

4.14.11  Voraussetzungen für die Durchsetzung der Kontrolle 
und Massnahmen 

Grundsätzlich ist durch die Gemeinde eine rechtskräftige Verfügung zu erlassen 
(Muster Kapitel 4.15), welche ihr erlaubt, die notwendigen Arbeiten anzuordnen. 
Nur so kann gewährleistet werden, dass sich kein Grundeigentümer der Kontroll- 
und gegebenenfalls der Sanierungspflicht entziehen kann. 
 

Vergleich Ablaufschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optische Prüfung 
 
 
 
 
 
Dichtheitsprüfung 
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4.14.13  Ablaufschema für die Werterhaltung von Haus-an-
schlussleitungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundlagenbeschaffung 
(Vorhandene Unterlagen, wie Kataster über Liegenschaftsentwässerung, Abnahmeprotokolle, 

Protokolle Dichtheitsprüfungen) 

Entscheid 

Periodische Kontrollen 

Auswertung der Grundlagen Beratung durch Abteilung für Umwelt 

Anforderungen erfüllt (zum Bei-
spiel Dichtheitsprüfung innerhalb 
der letzten 10 Jahre erfolgt, 
keine Massnahmen erforderlich) 

Information der Betroffenen (zum Beispiel Informationsveranstaltung) 

Zusätzliche Erhebungen erforderlich 

Aufnahme der Leitungsführung 
Kanalspülen 
Kanalfernseh-Kontrolle 

Auswertung 

Entscheid 

Visuell Mängel festgestellt Visuell keine Mängel 

Dichtheitsprüfung nur Zone S 

Auswertung 

Entscheid 

Anlage ohne Mängel, 
keine Massnahmen 
erforderlich 

Renovierung/Erneuerung not-
wendig 

Konzept verlangen 
Überprüfung Entwässerungs-
system nach GSchG Zustim-
mung Gemeinderat 

Verfügung Massnahmen mit 
Frist für Vollzug 

Baukontrolle/ Dichtheitsprüfung 
/ Abnahme / Katastereintrag 

Dichtheitsprüfung 

Auswertung 

Entscheid 
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Rechtsmittelbelehrung 
1. Gegen den Entscheid kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 30 Ta-

gen seit Zustellung schriftlich beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt 
(Rechtsabteilung), Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, Beschwerde geführt 
werden. 

2. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten, 
d.h. es ist 
a) anzugeben, wie die Rechtsabteilung entscheiden soll, und 
b) darzulgen, aus welchen Grunden diese andere Entscheidung verlangt 
 wird. 

3. Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss Ziffer 1 und 2 
nicht entspricht, wird nicht eingetreten. 

4. Eine Kopie des angefochtenen Entscheides ist der unterzeichneten Be-
schwerdeschrift beizulegen. Allfällige Beweismittel sind zu bezeichnen und 
soweit möglich einzureichen. 

5. Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, d.h. die 
unterliegende Partei hat in der Regel die Verfahrenskosten sowie gegebe-
nenfalls die gegnerischen Anwaltskosten zu ersetzen. 

 
 Der Gemeinderat 
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5. Die Ausführungsdokumente (Plan des ausgeführten Werks und Dichtheits-

prüfungsprotokolle) sind nach Abschluss der Reparatur / Renovierung / Er-
neuerung dem Gemeinderat zur Prüfung einzureichen. 

 
 
Rechtsmittelbelehrung 
1. Gegen diesen Entscheid kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 30 

Tagen seit Zustellung schriftlich beim Departement Bau, Verkehr und Um-
welt (Rechtsabteilung), Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, Beschwerde ge-
führt werden. 

2. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthal-
ten, d.h. es ist  
a) anzugeben, wie die Rechtsabteilung entscheiden soll, und 
b) darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung ver-
 langt wird. 

3. Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss Ziffer 1 und 2 
nicht entspricht, wird nicht eingetreten. 

4. Eine Kopie des angefochtenen Entscheides ist der unterzeichneten Be-
schwerdeschrift beizulegen. Allfällige Beweismittel sind zu bezeichnen und 
soweit möglich einzureichen. 

5. Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, d.h. die 
unterliegende Partei hat in der Regel die Verfahrenskosten sowie gegebe-
nenfalls die gegnerischen Anwaltskosten zu ersetzen. 

 
 Der Gemeinderat 
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4.21.2  Musterplan Abwasserkataster (ausführliche Version) 
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4.22  Vollzugshilfe für Werterhaltung 

Als Vollzugshilfe für die Gemeinden wurde durch die Abteilung für Umwelt das 
Merkblatt «Werterhaltung von Hausanschlüssen der 
Liegenschaftsentwässerung» erstellt. Dieses Merkblatt liegt vor unter 
folgendem Link unter Abwasser - Liegenschaftsentwässerung: 
 
www.ag.ch/merkblaetter-afu  
 
 
 
 
 
 
 
Als weiteres Hilfsmittel für die Gemeinden steht der Flyer «Werterhalt Ihrer 
privaten Abwasserleitungen» zur Verfügung, welcher gemeindespezifisch 
ergänzt und den Eigentümern der Hausanschlüsse zugestellt werden kann. 
Dieser Flyer liegt vor unter folgendem Link unter Abwasser - 
Liegenschaftsentwässerung: 
 
www.ag.ch/merkblaetter-afu  
 
 

http://www.ag.ch/merkblaetter-afu
http://www.ag.ch/merkblaetter-afu
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4.23.2  Konzeptplan Kontrollen Liegenschaftsentwässerung 
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